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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: G-30-149/26

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 03.03.2026 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung der Gemeinde Golzow  Satzungsbeschluss
 
Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

OEA 1
GV 1

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV



Seite 2

Beschluss-Nr.: G-30-149/26

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow  beschließt die Satzung über die
Herstellung notwendiger Stellplätze Stellplatz- und Stellplatzablösesatzung , in der
Fassung Satzungsfassung vom 16.06.2026 , bestehend aus der Satzung, der Anlage 1 -
Richtzahlen zur Herstellung notwendiger Stellplätze sowie der Anlage 2 - Muster eines
Stellplatzablösevertrages.

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg haben folgende
Gemeindevertreter weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilgenommen:

 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow hat in ihrer öffentlichen Sitzung am
16.12.2025 den Entwurf der Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze sowie die
Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze  Stellplatz- und
Stellplatzablösesatzung beschlossen und die Unterlagen zur Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 87 Abs. 8 BbgBO freigegeben (Go-30-100/25).

Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange erfolgte vom 16.03.2026 bis einschließlich 17.04.2026. Der
Satzungsbeschluss ist über das Amtsblatt ortsüblich bekannt zu machen. Mit der
Schlussbekanntmachung im Amtsblatt und der darin enthaltenen Information, wo die
Satzung zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten wird, tritt die Satzung Stellplatz- und
Stellplatzablösesatzung" der Gemeinde Golzow in Kraft.
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